
ARBEITSGEMEINSCHAFT VERWALTUNGSRECHT IM DEUTSCHEN ANWALTVEREIN WEE
- Landesgruppe Baden-Württemberg (www.arge-verwaltungsrecht-bw.de) -

30. Baden-Württembergischer Verwaltungsrechtstag
mit Abendempfang

04.07.2024 im Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg,
Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart

„30 Jahre Verwaltungsrechtstag"

„75 Jahre Grundgesetz - Demokratie und Rechtsstaat in guter Verfassung?"

„Einsatzmöglichkeiten der Generativen KI in der Rechtsanwendung"

„Die Normenkontrolle - Ein Fremdkörper in der VwGO?"

„Beschleunigungspotentiale am Beispiel von RED III"

„BauGB-Novelle"

ab 9.00h Eintreffen der Teilnehmer, Begrüßungskaffee

9.30h- Begrüßung durch
10.00 h Alexandra Fridrich, Fachanwältin für Verwaltungsrecht,

"Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Freiburg
Justizministerium Marion Gentges, Ministerium der Justiz
und für Migration Baden-Württemberg, Stuttgart
Prof. Dr. Malte Graßhof, Präsident des Verfassungsgerichtshofs,
Stuttgart und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg,
Mannheim

10.00h- Dr. Dirk Rodewoldt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Stuttgart
10.15h

„30 Jahre Verwaltungsrechtstag"

Veranstaltungsprogramm
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10.15 h-
11.30 h

11.30 h-
.1.200h

12.00h -

13.00 h

13.00 h-
14.15 h

13.00 h-
13.30 h

Peter Müller, Richter am Bundesverfassungsgericht a.D. und Minis-
terpräsident a.D., Eppelborn

„75 Jahre Grundgesetz - Demokratie und Rechtsstaat in
guter Verfassung?"

"Moderation: RinVGH Dr. Isabel Röcker, z.Zt. Verfassungsgerichtshof
für das Land Baden-Württemberg, Stuttgart

„Der Vortrag zeichnet die Entstehung des Grundgesetzes nach und thematisiert
dessen Beständigkeit und Belastbarkeit trotz seinerprovisorischen Anlage. Er
zeigt die zentralen Grundentscheidungen im Rahmen derfreiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung aufund setzt sich mit der identitätsbildenden Gegenbildlich-
keit zum Nationalsozialismus auseinander. Angesichts der jüngeren Entwicklungen
werden die Verfasstheit von Demokratie und Rechtsstaat bewertet und insbeson-
dere das Problem der „wehrhaften Demokratie" (Parteiverbot, Vereinsverbot,
Grundrechtsverwirkung) erörtert. Abschließend werden Fragen der Weiterent-
wicklung der Verfassungsordnung behandelt."

Kommunikationspause

Dr. Bernhard Waltl, Informatiker, Mitgründer und Co-Vorstand Li-
quid Legal Institute e.V., München

„Einsatzmöglichkeiten der Generativen Kl in der Rechts-
anwendung"

Moderation: Dr. Hansjörg Melchinger, Fachanwalt für Verwaltungs-
recht, Karlsruhe

„Der Vortrag wird den Begriff "Generative KI" erläutern und die neuesten Innova-
tionen aufdiesem Gebiet vorstellen, insbesondere in Bezug aufdie Anwendung im
Bereich des Rechts. Dabei werden wichtige Konzepte wie Fine-Tuning, Prompting
und Co-Piloten erläutert. Anhand von konkreten Beispielen und Demonstrationen
wird gezeigt, wie Generative KI unseren Umgang mit juristischen Texten grundle-
gend verändern kann. Gleichzeitig werden auch die aktuellen Grenzen der Techno-
logie diskutiert und Strategien zur Überwindung von Herausforderungen wie Hal-
luzinationen vorgestellt"

Mittagspause

Für Mitglieder der ARGE Verwaltungsrecht im DAV, Landesgruppe
Baden-Württemberg: Mitgliederversammlung
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14.15h-
15.15 h

.15.15 h-

.15.45h

15.45h -

16.30 h

Prof. Dr. Christoph Külpmann, Vorsitzender Richter am Bundesver-
waltungsgericht, Leipzig

„Die Normenkontrolle - Ein Fremdkörper in der
VwGO?"

Moderation: Dr. Maria Marquard, Fachanwältin für Verwaltungsrecht,
Stuttgart

„Die Normenkontrolle ist als objektives Beanstandungsverfahren als Fremdkörper
in einer aufden Schutz subjektiver Rechte angelegten Prozessordnung. Dies gilt ins-
besonderefür den Prüfungsumfang des Gerichts, die Rechtswirkungen der Entschei-
dung und allgemein für das Verhältnis zwischen normsetzender Körperschaft und
Gerichtsbarkeit. Dieser theoretische Befund steht im Widerspruch zur täglichen
Praxis von Normenkontrollen, insbesondere im Baurecht: Dort wird die Normen-
kontrolle eingesetzt, um ganz subjektive Rechte und Interessen zu verfolgen. Das
Referat will diesen Spannungen und ihren prozessrechtlichen Konsequenzen nach-
gehen.""

Kommunikationspause

Dr. Katharina Schober, Rechtsanwältin, Freiburg

„Beschleunigungspotentiale am Beispiel von RED III"

Moderation: RinVG Ritter, VGH Baden-Württemberg, Mannheim

„Die zunehmende Komplexität undDauer von Genehmigungsverfahren ist oft in der
Diskussion. Die jüngste Novelle der der Erneuerbaren Energien-Richtlinie (Rene-
wable Energy Directive - RED IID, die seit Oktober 2023 in Kraft ist, hat u.a. zum
Ziel, Genehmigungsverfahren für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien zu
vereinfachen und verkürzen, weil sie die langwierigen Genehmigungsverfahren als
eines der Haupthindernissefür den notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien
ansieht. Hierzu gibt sie den Mitgliedstaaten u.a. auf, Beschleunigungsgebiete für
Erneuerbare Energien auszuweisen, in denen Genehmigungsverfahren besonders
kurz und einfach sein sollen. Bereits aufPlanungsebene sollen diefür diejeweiligen
Projekte notwendigen Minderungsmaßnahmen festgesetzt werden. Der Vortrag be-
leuchtet am Beispiel der Windenergie ein aktuelles Konzept zur Beschleunigung und
Vereinfachung von Verfahren.

"
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16.30h- Dr. Jens Wahlhäuser, Regierungsrat/Ministerialrat, Berlin
17.30 h

„BauGB-Novelle"

Moderation: Dr. Hartmut Fischer, Fachanwalt für Verwaltungs-
recht, Mannheim

F

„Nach mehrfachen Änderungen des BauGB in den vergangenen zwei Jahren steht
aktuell die „große BauGB-Novelle" an, die voraussichtlich im Sommer 2024 in
Kraft treten soll. Sie hat u. a. das Ziel, Planungs- und Genehmigungsverfahren
weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen, Klimaschutz und Klimaanpassungs-
aspekte im Bauplanungsrecht zu stärken sowie Bauflächen effektiver zu mobilisie-
ren.

Geplant sind auch befristete Regelungen zur Stärkung undBeschleunigung des
Wohnungsbaus. Flankierend ist eine Änderung der TA Lärm aufden Weg gebracht
worden, um insbesondere Wohnraum leichter in der Nähe von Gewerbebetrieben
schaffen zu können, wenn dies mit der Umgebungslautstärke vereinbar ist.
Der Vortrag wird die anstehenden Änderungen vorstellen."

17.30h- Abendempfang, musikalisch umrahmt von Trio Merlot
20.00 h
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HINWEISE:

Tagungsort:
Haus der Wirtschaft, König-Karl-Halle
Haus der Wirtschaft

Wil-BleicherStroße19
70174 Srusıgart
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Fußweg vom Bahnhof
Sie folgen der Königstraße etwa 500 Meter, überqueren den Schlossplatz, biegen nach dem Buchhaus Wittwer rechts
ein und gehen über die Theodor-Heuss-Straße (Fußgängerampel) zum Haus der Wirtschaft.

Anreise mit dem PKW
e Vonder A8 aus München: Ausfahrt Degerloch, über die B27 Richtung Stadtmitte
« Vonder A® aus Karlsruhe: Ausfahrt Autobahnkreuz Stuttgart, über die B14 Richtung Stadtmitte
e Von.der A81 aus Heilbronn: Ausfahrt Zuffenhausen, über die B10 und B27 Richtung Stadtmitte

Parkmöglichkeiten
«e Parkhaus Hofdienergarage, Zufahrt über Schellingstraße, durchgehend geöffnet
« Tiefgarage Friedrichsbau, Zufahrt über Huberstraße, durchgehend geöffnet
e Begrenzte und kostenpflichtige Parkmöglichkeiten auch direkt am Haus der Wirtschaft, Zufahrt über

Kienestraße

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln
e S-Bahn: Linien S 1 bis S6, Haltestelle Stadtmitte
« Stadtbahn: Linien U9 und U14, Haltestelle Börsenplatz

1. Eine Rückerstattung von Tagungsbeiträgen kann nur erfolgen, wenn die Ab-
meldung bis spätestens Freitag, den 07.06.2024 eingeht.

2. Die Erteilung von Teilnahme- bzw. Fortbildungsbescheinigungen setzt die
Zahlung des Tagungsbeitrags voraus.
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